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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §8;

BauO Wr §63 Abs1 lita;

BauRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2008/05/0205 E 3. Mai 2011 RS 2

Stammrechtssatz

Dem Nachbarn kommt kein Anspruch zu, dass er neben dem schriftlichen Baubewilligungsbescheid auch eine

Ausfertigung der Baupläne erhalten muss. Die Bezugnahme auf einen zum Bestandteil eines Bescheides, mit dem eine

Baubewilligung erteilt wird, erklärten Plan reicht aus, ohne dass daraus den Nachbarn ein Anspruch darauf zukäme,

dass ihnen mit dem Baubewilligungsbescheid auch der diesem zugrundeliegende Plan zugestellt wird (Hinweis E vom

12. Oktober 2007, 2006/05/0147, mwN).

Schlagworte

Maßgebender Bescheidinhalt Inhaltliche und zeitliche Erstreckung des Abspruches und der Rechtskraft Nachbarrecht

Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Vorschriften, die keine subjektiv-öffentliche Rechte

begründen BauRallg5/1/9 Baurecht Nachbar
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